
Werte Bürgerinnen und Bürger,  
mit der Wiedereröffnung des Friedens-
rasens am 28.06.2020 sind wir ein Stück 
näher an einer neuen Normalität. Ich freue 
mich sehr und zolle höchsten Respekt, 
dass der Friedensrasen e.V. den Mut hat, 
die Hütte trotz Corona-Einschränkungen 
zu öffnen. Auch der SV Ritschenhausen, 
welcher im vergangenen Monat sein gro-
ßes Jubiläum hätte feiern wollen, hat wie-
der unter Auflagen mit dem Training be-
gonnen. Wenn wir alle, weiterhin auf die 
Einhaltung der geltenden Maßnahmen 
achten und sie respektieren, können auch 
in Zukunft weitere Lockerungen durchge-
setzt werden und wir Stück für Stück in 
unser normales Leben zurückkehren.
In der Ausgabe vom Juli 2019 habe ich 
auf die Einhaltung der Straßenreinigungs-
satzung der Gemeinde Ritschenhausen 
hingewiesen und möchte nun nochmals 
darauf hinweisen. In der Satzung vom 
15. November 2004 ist die Übertragung 
der Reinigungspflicht von der Gemein-
de auf die Eigentümer und Besitzer der 
durch öffentliche Straßen erschlossenen, 
bebauten und unbebauten Grundstücke 
festgelegt. Die Reinigungspflicht erstreckt 
sich auf die Fahrbahnen einschließlich 
Radwege, die Parkplätze, Einflussöffnun-
gen der Straßenkanäle, die Gehwege 
und Schrammborde, Böschungen, und 
ähnliches. Gehwege im Sinne der Sat-
zung sind die für den Fußgängerverkehr 
ausdrücklich bestimmten und äußerlich 
von der Fahrbahn abgegrenzten Teile der 
Straße. Soweit in verkehrsberuhigten Be-

reichen keine Gehwege vorhanden, gilt 
als Gehweg ein Streifen von 1,5m. Die 
ausgebauten Straßen sind regelmäßig 
und so zu reinigen, dass eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ins-
besondere eine Gesundheitsgefährdung 
infolge Verunreinigung der Straße aus 
ihrer Benutzung oder durch Witterungs-
einflüsse vermieden oder beseitigt wird. 
Bitte respektieren Sie, dass die Straßen-
reinigung zum positiven Erscheinungsbild 
unserer Gemeinde beiträgt und jeder von 
uns einen maßgeblichen Beitrag dazu 
leisten kann.
Auf der Gemeinderatsitzung am 
16.06.2020 wurden weitere Maßnahmen 
zur Förderung des kulturellen Lebens in 
unserer Gemeinde beschlossen. Neben 
der Erneuerung der Heizanlage im Sport-
lerheim wurde auch die Beschaffung von 
20 Biertischgarnituren für die Gemeinde 
beschlossen. Diese Garnituren stehen 
nach Lieferung allen Vereinen und Orga-
nisationen von Ritschenhausen für Fes-
te und Veranstaltungen zur Verfügung 
und können so das Dorfleben und die 
Gemeinschaft bereichern. Auch hat der 
Gemeinderat mit seinem einstimmigen 
Beschluss zur Anpassung der Aufwands-
entschädigungen für die ehrenamtlichen 
Wahlbeamten, Räte und Feuerwehrange-
hörigen gezeigt, wie wichtig das Ehrenamt 
für unsere Gemeinde ist. Eine leistungs-
starke Feuerwehr und ein hochmotivier-
ter Gemeinderat sind der Grundstein für 
ein sicheres und lebenswertes Dorf, das 
reich an Vereinsleben ist, an Veranstaltun-
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TOP 1: Begrüßung; Feststellung der 
ordnungsg. Einladung und Beschluss-
fähigkeit
Der Bürgermeister begrüßt die anwesen-
den Ratsmitglieder; den Gast und die Pro-
tokollführerin.
Die ordnungsgemäße Einladung und Be-
schlussfähigkeit wird festgestellt.
TOP 2: Bestätigung der Tagesordnung
Der Antrag, einen weiteren Tagesord-
nungspunktes nach TOP 9 – Vergabe „Lie-
fern von Festzeltgarnituren einschl. Steh-
tischen“ einzuschieben, wird einstimmig 
angenommen.
TOP 3: Genehmigung der Niederschrift 
öff. Teil vom 22.04.2020  
Die Niederschrift zum öff. Teil vom 
22.04.2020 ist jedem Ratsmitglied mit der 
Einladung zur Sitzung zugegangen.
Es gibt keine Änderungen.
Beschluss Nr. 8/02/2020 – Niederschrift vom 
22.04.2020
Der Beschluss wird einstimmig angenom-
men.
TOP 4: Würdigung Haushaltssatzung 

und Haushaltsplan   
Der Gemeinderat wurde darüber infor-
miert, dass die rechtsaufsichtliche Würdi-
gung des Haushaltplans eingegangen ist.
TOP 5: Beratung 2. Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Nach kurzer Beratung wird die Beschluss-
fassung bis zur nächsten Sitzung vertagt. 
TOP 6: Satzung zur Regelung der Auf-
wandsentschädigung für Ehrenbeamte 
und ehrenamtliche Feuerwehrangehö-
rige
Jedem Ratsmitglied ging der Entwurf der 
Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
mit der Einladung zur Ratssitzung zu. Ins-
besondere müssen in dieser Satzung die 
Aufwandsentschädigungen für den Orts-
brandmeister, den stellvertretenden Orts-
brandmeister, den Gerätewart und den 
Jugendwart neu festgelegt werden. Dem 
Gemeinderat wird vorgeschlagen, die 
in der Thüringer Entschädigungsverord-
nung festgelegten Mindestbeträge – Orts-

Gemeinderatsitzung vom 16.06.2020Gemeinderatsitzung vom 16.06.2020

Letzten Sonntag nun war es wieder so 
weit. Die Hütte auf dem Friedensrasen 
war zum ersten Mal in diesem Jahr geöff-
net. Wir haben uns sehr gefreut, dass der 
Appetit auf ein leckeres Stück selbstgeba-
ckenen Kuchen mit Kaffee ungebrochen 
groß ist. So konnten nun auch die neuen 
Sitzgelegenheiten, die durch die Gemein-
de gestellt wurden, in Betrieb eingeweiht 
werden. Ab sofort wird die Hütte nun wie-
der bei gutem Wetter sonntags  ab 14.30 
Uhr geöffnet sein. Natürlich werden auch 

wir uns an bestimmte Hygienevorschriften 
halten, damit Corona keine Chance hat. 
So sind wir mit entsprechendem Desinfek-
tionsmittel ausgestattet und achten vor al-
lem auf den vorgeschriebenen Mindestab-
stand. Danke, dass ihr als unsere Gäste 
darauf achtet, euch an diese Vorgaben zu 
halten. Wir freuen uns auf einen schönen 
Sommer mit euch auf dem Friedensrasen. 
Auf unserer Homepage www.friedensra-
sen.de informieren wir regelmäßig über 
Neuigkeiten.                          Der Vorstand 

Friedensrasen - Wir sind wieder daFriedensrasen - Wir sind wieder da

gen und ehrenamtlichem Engagement.Ich 
wünsche mir, dass wir den Zusammen-
halt in Zukunft noch mehr stärken und 
als Dorfgemeinschaft zusammenrücken, 
auch wenn das Abstandsgebot natürlich 

noch gilt. 
Allen Bürgerinnen und Bürgern eine gute 
sommerlich Zeit. Bleiben Sie gesund! 
Herzlichst, 
Ihr Felix Jacob Winkel
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Termine          Termine          
08.07.20 Ausbildung Feuerwehr 19.00 
09.07.20 Abholung Gelber Sack 
10.07.20 Abholung Papiermüll 
12.07.20 Gottesdienst 10.00 
 Sonntagskaffee / Friedensrasen 
14.07.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30 
17.07.20 Abholung Hausmüll 
18.07.20 Grünschnittplatz 09.30-11.00 
19.07.20  Sonntagskaffee / Friedensrasen 
21.07.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30 
22.07.20 Ausbildung Feuerwehr 19.00 

09.07.20 Abholung Gelber Sack 
26.07.20  Gottesdienst 10.00 
 Sonntagskaffee / Friedensrasen 
27.07.20 Friseur 09.00 
28.07.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30 
09.07.20 Abholung Hausmüll 
01.08.20 Grünschnittplatz 09.30-11.00 
02.08.20 Sonntagskaffee / Friedensrasen 
04.08.20 Bürgersprechstunde 17.30-18.30 
06.08.20 Abholung Gelber Sack 
07.08.20 Abholung Papiermüll 

brandmeister 80 Euro; Leiter der Jugend-
feuerwehr 40 Euro; Gerätewart 40 Euro; 
Sicherheitsbeauftragter der Feuerwehr 
30 Euro und für den Ausbilder 17 Euro je 
Unterrichtsstunde - zu übernehmen. 
Beschluss Nr. 13/02/2020 – Satzung zur Regelung 
der Aufwandsentschädigung
Der Beschluss wird einstimmig angenom-
men. 
TOP 7: Vergabe von Leistungen – Aus-
tausch Heizungsanlage Sportlerheim
Es erfolgte bereits 2019 eine Anfrage zur 
Abgabe eines Angebotes zum Austausch 
der Heizungsanlage an die Firmen HEI-
SAN, BAYWA und Kellner & Luther. Da die 
Maßnahme noch in diesem Jahr realisiert 
werden soll, wurde je eine Anfrage an die 
Firmen gestellt, ob die Angebotspreise 
beibehalten werden können.
Die BAYWA musste aus Kapazitätsgrün-
den absagen. Die Firma Kellner & Luther 
hält an ihrem Angebot aus dem Jahre 
2019 in Höhe von 9.106.84 Euro fest und 
die Firma HeiSan hat ein neues Angebot 
in Höhe von 7818,30 Euro unterbreitet. 
Der Auftrag wird an die Firma HeiSan ver-
geben.
Beschluss Nr. 13/02/2020 – Vergabeauftrag - Aus-
tausch Heizungsanlage im Sportlerheim
Der Beschluss wird einstimmig angenom-
men.
TOP 8: Vergabe – Beschaffung von 
Straßenverkehrsschildern

Hierzu wurden 5 Angebote eingeholt, Fir-
ma BayWa; Ortner; Beutha GmbH; MD 
Schilder und Firma Rüde. Laut Auswer-
tung hat die Firma Ortner das günstigste 
Angebot abgegeben, hat allerdings nur 2 
mm Stärke angeboten. Alle anderen Fir-
men hatten 3 mm. Nach Rückinfo der Fir-
ma wurde per E-Mail mitgeteilt, dass bei 
einem Angebot mit 3 mm Ausführung der 
Mehrpreis 50 % beträgt. Somit hat sich der 
Gemeinderat für 
die Firma Beutha GmbH mit einer Ange-
botssumme in Höhe von 2.346,39 € ent-
schieden. 
Beschluss Nr.: 16/02/2020 – Beschaffung von Stra-
ßenschildern
Der Beschluss wird einstimmig angenom-
men.         
TOP 9: Vergabe – Beschaffung von 
Festzeltgarnituren inkl. Stehtischen 
Es gingen 5 Angebote ein:
Firma Hohmann GmbH, Kronach – 
3171,35 Euro; Firma Koller GmbH, Jetten-
bach – 3884,40 Euro, Firma Markus Zahn, 
Schlitz – 5291,45 Euro, Firma BIGA H. & 
V. GmbH, Auerbach – 3174,92 Euro. 
Nach Auswertung der Angebote hat sich 
der Gemeinderat für die Firma Hohmann 
GmbH, Kronach entschieden.
Beschluss Nr. 16/02/2020 – Beschaffung von 5 
Stehtischen und 20 Festzeltgarnituren
Der Beschluss wird einstimmig angenom-
men.

  Alle Angaben ohne Gewähr! Bürgersprechstunde nach AnmeldungAlle Angaben ohne Gewähr! Bürgersprechstunde nach Anmeldung



Impressum  
Gemeindeanzeiger der Gemeinde Ritschenhausen. Herausgeber: Gemeinde Ritschenhausen  

Verantwortlich für den amtlichen Teil und alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen:  
Bürgermeister Felix Jacob Winkel, Paul-Motz-Straße 10a, 98617 Ritschenhausen,  

Telefon 036949 4151-70, Fax 036949 4151-73, E-Mail: f.j.winkel@ritschenhausen.com
Gemeindeanzeiger Ritschenhausen  - 4 -                                                                         Nr. 07/2020  

Im Gewässerunterhaltungsverband Hasel/
Lauter/Werra (GUV) sind voraussichtlich 
ab dem 01.10.2020 folgende Stellen zu 
besetzten:
• zwei Stellen eines Flussarbeiters/Tief-

baufacharbeiters (m/w/d)
• einen Flussarbeiter/Garten- und Land-

schaftsbauer (m/w/d)
• einen Flussarbeiter/Forstwirt (m/w/d)
 
Der  GUV  ist  seit  dem  01.01.2020  für  
die  Unterhaltung  der  Fließgewässer  II.  
Ordnung  in  seinem Verbandsgebiets zu-
ständig. Mit einer Fläche von 117.091,61 
ha und über 1.000 Kilometern Fließge-
wässern zweiter Ordnung zählt der GUV 
Hasel/Lauter/Werra zu den fünf größten 
Verbänden des Freistaats Thüringen. 
Dem Verband gehören 58  Mitgliedsge-
meinden  an.  Das  Verbandsgebiet  um-
fasst  wesentliche  Teile  des Landkreises 
Schmalkalden-Meiningen, der Stadt Suhl 
sowie einige Gemeinden in den angren-
zenden Kreisen. Der Sitz des Verbandes 
ist in Meiningen.  Zu den gesetzlichen 
Pflichtaufgaben des Verbandes zählen die 
Unterhaltung   der   Gewässer II. Ordnung, 
die Umsetzung von Maßnahmen der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie 
die Unterhaltung kommunaler Hochwas-
serschutzanlagen.  Ihr Aufgabengebiet 
umfasst z.B. folgende Tätigkeitsschwer-
punkte: 
• Beräumung von Schwemmgut 
• Reinigung von Durchlässen, Verroh-

rungen und Sandfängen 
• Unterhaltungsarbeiten an Fischauf-

stiegsanlagen u.an Sohlenbauwerken
• Neophytenbekämfung 
• Steuerung und Unterhaltung von 

Hochwasserschutzanlagen
• Gewässerungterhaltung 

• Baumschnitt / Grünschnitt
• Landschaftsbau

Wir bieten:
eine Anstellung im Beschäftigungsver-
hältnis nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD VKA) in Vollzeit 
(40 Stunden wöchentlich) Eingruppierung 
gemäß Entgeltordnung TVöD betriebliche 
Altersvorsorge berufliche Weiterbildung
 
Bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung werden schwerbehin-
derte Menschen bevorzugt berücksichtigt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
senden Sie Ihre Bewerbung bis spätes-
tens zum 31.07.2020 an:

GUV Hasel/Lauter/Werra
Geschäftsführerin Sandra Radloff
Marktwasserweg 2
98617 Meiningen
 
Sie können uns Ihre Bewerbung auch per 
Mail zusenden. E-Mail-Adresse: bewer-
bung@guv-hlw.de.
Bitte beachten Sie Folgendes beim Ver-
sand Ihrer Bewerbung per E-Mail:
Verwenden Sie das Dateiformat PDF (an-
dere Formate werden nicht geöffnet).
Die Gesamtgröße der Mail darf 15 MB 
nicht überschreiten.
Versehen Sie die Dateien mit Ihrem Na-
men und einer Nummer und/oder Be-
zeichnung.
(z.B. Vorname_Nachname_01_Anschrei-
ben, Vorname_Nachname_02_Lebens-
lauf…)

Die Gesamten Stellenausschreibungen 
sind unter www.guv-hlw.de abrufbar.

StellenauschreibungenStellenauschreibungen


